jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§5NOMLSES

NO ML - NO Mutterschutz-Landesgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.07.2025

(1) Werdende und stillende Mutter dirfen - abgesehen von den durch die Abs. 2 und 3 zugelassenen Ausnahmen - in
der Zeit von zwanzig bis sechs Uhr nicht beschaftigt werden.

(2) Werdende und stillende Mdutter, die bei Musikauffihrungen, Theatervorstellungen, Filmaufnahmen oder als
Krankenpflegepersonal beschaftigt sind, dirfen bis zweiundzwanzig Uhr beschéftigt werden, soferne im Anschlu an
die Nachtarbeit eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden gewahrt wird.

(3) Das Verbot nach Abs. 1 gilt nicht im Falle einer Katastrophe & 1 des NO Katastrophenhilfegesetzes, LGBI. 4450) oder
bei Gefahr im Verzug, sofern kein anderer Bediensteter die erforderlichen Aufgaben wahrnehmen kann.

(4) Die Ausnahmen der Abs. 2 und 3 gelten nur insoweit, als Nachtarbeit fir weibliche Bedienstete nicht auf Grund
anderer Vorschriften verboten ist.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/noe_ml/paragraf/1
file:///

	§ 5 NÖ ML § 5
	NÖ ML - NÖ Mutterschutz-Landesgesetz


